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Aus der Gemeinderatssitzung  
am 4. März 2024 
1. Vereinsförderbeiträge 2024 
Die Stadtverwaltung hat die Vereinsförderbeiträge für das 
Jahr 2024 ausgezahlt. Einschließlich des Zuschusses an 
das Kammerorchester Rutesheim waren es dieses Jahr 
rd. 64.000 €. Die gemeldeten Mitgliederzahlen lauten: 

Jahr 2024 

Jugendliche bis 18 Jahre 2.406 

Erwachsene aktiv 3.898 

Summe 6.304 

Fördernde Mitglieder (Passive) 1.233 

Insgesamt 7.537 

Das sind in der Summe erfreulich hohe Zahlen. Die Ver-
eine werden in Rutesheim nach den vom Gemeinderat 
beschlossenen Förderrichtlinien mit Sockelbeträgen und 
mit zusätzlichen Beträgen je aktives Mitglied unter 18 
Jahren besonders gefördert. Hinzu kommen umfangrei-
che zusätzliche Leistungen der Stadt wie Zuschüsse für 
Beschaffungen, Investitionen und Sanierungen, die ge-
bührenfreie Überlassung der Sportstätten für den Trai-
nings-, Übungs- und Spielbetrieb, Befreiung von den 
Grundgebühren bei der Anmietung der städtischen Ver-
anstaltungsräume und die ideelle, persönliche und tat-
kräftige Unterstützung. 

2. SüdWestLink-Trasse der Trans-
net BW - Leitungsverlauf auf 
Markung Rutesheim 

Auf der Grundlage des Netzentwicklungsplan 2037 bis 
2045 sollen neue Gleichstromtrassen von Nord nach Süd 
gebaut werden. Die Inbetriebnahme ist für 2037 vorgese-
hen. Die Stadt Rutesheim ist betroffen durch die soge-
nannte SüdWestLink-Trasse, die von Nordosten kom-
mend, den Stadtteil Heuweg an seiner Nordostecke be-
rühren und dann im Bogen in einem Abstand von ca. 
360 m westlich am Heuweg vorbei nach Süden verlaufen 
und die Autobahn A8 unterqueren würde. 

Die Stadtverwaltung Rutesheim hat eine kürzere und 
kostengünstigere Alternative, die zudem weniger in Natur 
und Wald eingreift, vorgeschlagen. Sie bietet durch den 
parallelen Verlauf zu den vorhandenen Hochspannungs-
leitungen große Synergien. Auch nimmt die Alternative 
Rücksicht auf wichtige Belange der Stadt Rutesheim, weil 
sie die nachfolgend genannten Nachteile nicht hat:  

1. Verhinderung einer möglichen Heizzentrale im Norden 
des Wohngebiets Heuweg. 

2. Verhinderung der geplanten wohnbaulichen Entwick-
lungen der Stadt Rutesheim für das S-Bahn-nahe 
Wohngebiet „Heuweg-West“.   
Der Gemeinderat hat für das Wohngebiet „Heuweg-
West“ u.a. am 12.04.2022 eine Vorkaufsrechts-
Satzung beschlossen.  

3. Behinderung des Baus eines genehmigungsreifen 
Mutterkuhstalls. 

4. Durchschneidung von Schutzgebieten. 

5. Große Nähe zur Bestandsbebauung im Nord-Westen 
des Heuwegs. 

Die geplante Trasse kollidiert mit folgenden Entwick-
lungsabsichten der Stadt Rutesheim: 

1. Der Gemeinderat hat am 12.04.2022 eine Vorkaufs-
rechtsatzung „Heuweg-West“ beschlossen für Flächen 
zwischen dem Eisengrifftal und dem Stadtteil Heuweg, 
um hier nahe gelegen zum S-Bahnhof Rutesheim ein 
Wohngebiet „Heuweg-West“ entwickeln zu können. 
Auch wenn dieses mögliche Wohngebiet bisher noch 
nicht im Flächennutzungsplan von Rutesheim enthal-
ten ist, muss diese Fläche gemäß Anlage 4 von jegli-
chen Belastungen, Bebauungen oder übergeordneten 
Leitungsführungen freigehalten werden. 

2. Kritisch gesehen wird der nur sehr geringe Abstand 
vom nördlichen Ortsrand des Heuwegs, weil hier im 
Zuge des geplanten Neubaugebiets „Heuweg-Nord“, 
hierfür sind am 29.01.2024 bereits grundlegende Be-
schlüsse für den Bebauungsplan gefasst worden, 
auch noch ein Standort für eine Heizzentrale zur Nah-
wärmeversorgung geprüft werden muss. Auch ist zu 
prüfen, inwieweit bei der geplanten Erdverkabelung in 
zu großer Nähe zu Wohngebieten eine Belastung für 
Anwohnerinnen und Anwohner durch elektromagneti-
sche Felder entstehen kann. Beispielsweise hat die 
Gemeinde Seelze in Norddeutschland einen Abstand 
der Stromtrasse Südlink von mindestens 400 Meter 
zur Wohnbebauung und bewohnten Häusern gefor-
dert, ebenso wie eine landesweit einheitliche Mindest-
abstandsregelung. 

3. Der Arbeitsstreifen der geplanten SüdWestLink mit 
61 m Breite, der, sicherlich noch in Unkenntnis des 
geplanten Mutterkuhstalls im Heuweg, die Fläche die-
ses zukünftigen landwirtschaftlichen Anwesens strei-
fen würde. Auch wenn sich der Arbeitsstreifen von 
61 m nach dem Bau auf einen Schutzstreifen von 
26 m verringert, wird aufgrund dieses Bauvorhabens 
keine Möglichkeit gesehen, die geplante Stromtrasse 
so weit nach Westen verschieben zu können, dass 
das geplante Wohngebiet „Heuweg-West“ nicht tan-
giert wäre. Der jetzt von Transnet BW eingezeichnete 
Arbeitsstreifen mit einer Breite von ca. 60 m befindet 
sich ca. 360 m von der Bahnhofstraße und damit vom 
westlichen Ortsrand des Heuwegs entfernt, so dass 
ein mögliches zukünftiges Wohngebiet „Heuweg-
West“ deutlich kleiner ausfallen müsste, als es gemäß 
Vorkaufsrechtsatzung möglich wäre. 

4. Im Süden quert die SüdWestLink das Eisengrifftal und 
durchschneidet hierbei ein Landschaftsschutzgebiet, 
förmlich festgesetzte Biotope, Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (s. FNP 2008-2025) und führt 
danach südlich durch den Staatswald in Richtung 
Renningen. 

Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, die alternative 
Trasse zu prüfen, die mit einem größeren Abstand vom 
Stadtteil Heuweg und vom Leonberger Stadtteil Silber-
berg die S-Bahn und die Autobahn A8 quert und dann in 
Richtung Südwesten wieder auf die vorgeschlagene 
SüdWestLink-Trasse einschwenkt. Diese Trassenführung 
würde nicht länger durch den Wald führen als die bisheri-
ge Trasse, jedoch folgende zusätzliche Vorteile bieten: 

- eine direktere und damit auch kürzere Streckenfüh-
rung 

- diese Trasse würde teilweise im Bereich der schon 
bestehenden Hochspannungsleitungen verlaufen, hier 


